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RPKS); Veterinär · Veterinaerdezernat 

Beigefügten Erlass zu den Anfragen nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) im Rahmen der Aktion . . 

"Topf Secret" übersende ich Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Unterrichtung der 
Lebensmittelüberwachungsbehörden Ihrer Bezirke. 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Rlimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Referat V 3 "Vollzug der amtlichen Lebensmittelüberwachung, 
Lebensmittel tierischer Herkunft, Futtermittel" 
Mainzer Straße 80 
65189 Wiesbaden 
Tel: +49(0)61•· ___ ..., 
Fax: +49 (O) 611 I 327181499 
E-Mail: helmut.reinhard@umwelt.hessen.de 
'lnternet:www.umweltministerium.hessen.de 
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· Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
LancJwirtschaft und Verbraucherschutz 

HESSEN 

Hass. Ministerium rar. Umwelt, Kfimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Postlach 31 09 • D-&,;021 Wiesbaden 

Geschäftszeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
V3..Q20a 18.25.06.03-001 

Per E-Mai·l 

Regierungspräsidien 

Darmstadt 
Gießen 
Kassel 

·ost. Nr.: · 1400 
Bearbeiter/in: · 
Durchwahl: 
E-Mail:· 
Fax: 
Ihr .Zeichen: 
Ihre Nachricht vom: · 

D!3tum: 28. Januar 2019 

· Amtliche Leben�mittelüberwachung 
Anfrageil nach dem Verbra':fcherinformationsgesetz (VIG) im Rahmen der Aktion 
"Topf Secret". 

Die gemeinsame Aktion von.foodwatch und FragDenStaat mit der Bezeichnung "Topf 
Secret" hat zu einer großen Resonanz in der Öffentlichkeit geführt. Nach aktuellen . 0 . . . . 

Angaben von foodwatch gibt es bundesweit mehr als 10.000 Anfragen. ln Hessen liegt 
die Zahl inzwischen bei ca. 1.000 Anträgen, die bei den Landkreisen und kreisfreien 
Städten eingegangen sind. 

Grundsätzlich liegt die Bearbeitung ·von Anträgen. nach dem VIG _in der Zuständigkeit und 
der Verantwortung der kommunalen Behörden. Aufgrund der Anzahl der Anträge und der 
beabsichtigten Veröffentlichung. der Kontrollergebnisse durch foodwatch werden im 
Sinne eines ei�heitlichen Vollzuges folgende Hinweise und Empfehlungen gegeben. 

Zul�:ssigkeit der Anträge 

Das VIG ist sehr weit im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher a�si:ulegen. Es 
soll dem. Einzelnen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu informieren .und sich eine 
Meinung zu bilden. Deshalb sind auch mögliche Beschränkungen oder 
Ablehnungsgründe eng auszulegen. 

Hiesigen Erachtens sind diese Anfragen·nach deni VIG grundsätzlich zulässig und zu 
beantworten. Die Erteilung der 9:rbetenen Auskünfte wird auch nur in begründeten 
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Einzelfällen abgelehnt werden können. Der Umstand, dass die Anfragen über die 
Plattform "FragdenStaat" an die Behörden herangetragen werden, ändert nichts an der 
Tatsache, dass letztlich einzelne natürliche Personen den Auskunftsantrag stellen. 

Die vom VIG vorgesehenen Ausschlussgründe dürften daher nur in Einzelfällen greifen. 

Anhörung 

Von einer grundsätzlichen Anhörung sollte abgesehen werden. Es ist vielmehr im 
Einzelfall zu prüfen, ob auf der Grundlage von § 5 Abs. 1 VIG eine Anhörung zu erfolgen 
hat. 

Widerspruch nach Art. 21 Datenschutz-Grundve�ordnung1 

Soweit die Antragstellenden auf der Grundlage des Art. 21 Datenschutz
Grundverordnung ( DS-GVO) einer Datenweitergabe widersprochen haben, istdieser 
Widerspruch nicht wirksam und nicht zu beachten. 
Erfragt der Dritte im Anhörungsverfahren Namen und Anschrift des Antragstellers, so 
sind diese Daten offenzulegen (§ 5,Abs. 2 Satz 4 VIG). Es handelt sich dabei um eine 
rechtliche Verpflichtung zur Datenweitergabe i.S�d. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DS
GVO, für die Art. 21 DS-GVO nicht gilt. Ein Widerspruch auf der Grundlage von Art. 21 
DSG-VO ist nur im Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 Buchst. e und f zulässig. Eine 
solche Datenverarbeitung ist vorliegend nicht gegeben. 
Die Behörde des Hessischeh Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit hat 
diese hiesige Rechstauffassung bestätigt. 

Informationszugang/Kommunikation mit dem Antragsteller 

· Es wird empfohlen, den lnformationszugan� durch schriftliche Beantwortung auf �em 
Postweg zu eröffnen. s·oweit die antragstellende Person eine Beantwortung per E-Mail 
erbeten hat, ist die Abweichung nur aus einem wichtigen Grund zulässig und daher zu 
begründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 VIG) .. Als wichtiger Grund könnte die Verifizierung der 
.Identität des Antragstellenden angeführt werden. 

Sofern die postalische Adresse unvollständig ist, ist diese unter Hinweis auf§ 4 Abs. 1 
Satz 3 VIG zunächst perE-Mail zu erfragen. 

1 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 27. April 2016 zum Schutz naturllcher Personen bei der Verarbeitung personeilbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 9.5/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
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Die Information kann durch Übersendung des gesc;;hwärzten Kontrollberichts, einer. 
Abschrift der erbetenen Informationen aus.diesem oder einem Auszug. aus BALVI 
erfolgen, soweit dadurch die begehrten Informationen übermittelt werden und der 
Datenschutz gewahrt wird. 

Von einer Gewährung der·lnformation durch.Akteneinsicht sollte abgesehen werden, da 
diese besonders begründ(3t werden müsste. Abgesehen vom Verwaltungsaufwand, den 
eine solche mit sich bringen würde, ist zu erwarten, dass si.ch dadurch neue 
Fragestellungen und Probleme ergeben. 

Im Auftrag 
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